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Cannabis 
• Cannabis ist der lateinische Name für die 

Hanfpflanze. 

• Drei „Arten“: C. sativa, indica und 

ruderalis 

• Marihuana = Getrocknete, meist 

zerkleinerte harzhaltige Blüten und die 

blütennahen, kleinen Blätter der 

weiblichen Hanfpflanze 

• Haschisch: Harz aus Pflanzenteilen der 

weiblichen Hanfpflanze, zu Platten oder 

Blöcken gepresst. 



Cannabis – eine Schatzkiste ? 

• Ca 80 
Phytocannabinoide  

– Tetrahydrocanna-
binol (THC) 

– Cannabidiol (CBD) 

• Ca 120 Terpene / 
Terpenoide 

• Ca 20 Flavinoide 



Endocannabinoidsystem 

• Teil des Nervensystems 

• Der Cannabinoid-Rezeptor 1 findet sich 
vorwiegend in Nervenzellen: Kleinhirn, 

   Basalganglien sowie im Hippo- 

   campus, peripheren Nerven- 

   system (z. B. im Darm). 

 

• Der Cannabinoid-Rezeptor 2 findet sich 
vorwiegend auf Zellen 
des Immunsystems und auf Zellen, die am 
Knochenauf- und -abbau beteiligt sind 

 



Geschichte 

• Als Heilmittel ist Cannabis erstmals vor 5000 

Jahren dokumentiert.  

• Nach dem ersten Kreuzzug 1099 brachten die 

Krieger das Mittel nach Europa mit, wo es bald 

Teil der Volksmedizin und ein Ersatzmittel für 

Opium wurde.  

• Im 19. Jahrhundert zählte Cannabis zu den am 

meisten verordneten Medikamenten. 





Gesetz zur „Änderung 
betäubungsmittelrechtlicher und 

anderer Vorschriften“ vom  06.03.2017 

 

•„auch in Deutschland zugelassene Fertigarzneimittel (zum 

Beispiel Sativex®) … fallen unter diese Regelung“. 

Versicherte „in denselben begrenzten Ausnahmefällen … 

einen Anspruch auf Arzneimittel mit den Wirkstoffen 

Dronabinol oder Nabilon erhalten“. 

• Ärzte aller Fachrichtungen dürfen Cannabisblüten und 

Extrakte verschreiben. 

•Keine spezielle Qualifikation des Arztes erforderlich 



Gesetz zur „Änderung 
betäubungsmittelrechtlicher und 

anderer Vorschriften“ vom  06.03.2017 
• Im Gesetz wurde ausdrücklich darauf verzichtet, einzelne Indikationen aufzuführen. 

Cannabisblüten und -extrakte können daher für jede Indikation verordnet werden, 

wenn „eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende 

Leistung im Einzelfall nicht zur Verfügung steht“ oder wenn diese Leistung „im 

Einzelfall nach der begründeten Einschätzung des behandelnden Vertragsarztes 

unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung 

des Krankheitszustandes der oder des Versicherten nicht zur Anwendung kommen 

kann“. 

• Vor Behandlungsbeginn muss eine Genehmigung der Krankenkasse erteilt werden, 

sofern die Behandlung zu ihren Lasten erfolgen soll. Allerdings heißt es im Gesetz, 

dass dieser Antrag „nur in begründeten Ausnahmefällen“ von der Krankenkasse 

abgelehnt werden darf. Über die Anträge soll – auch bei Einschaltung des 

Medizinischen Dienstes der Krankenkassen – innerhalb von 3–5 Wochen 

entschieden werden. Erfolgt die Verordnung im Rahmen einer spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung nach § 37 b, verkürzt sich die Genehmigungsfrist auf 

drei Tage. Eine Verordnung mittels Privatrezept kann jederzeit und für jede Indikation 

unabhängig von einer Genehmigung durch die Krankenkasse erfolgen. 







Cannabisbasierte 
Arzneimittel 

• Cannabis 

– Cannabisblüten 

– Cannabisöl 

• Pflanzlich basiert / teilsynthetisch: 
Dronabinol (Delta-9-THC-Säure) 

–  Extraktion von Delta-9-THC-Säure aus 
Hanfpflanze und anschließend 
Decarboxylierung 

– Extraktion von CBD (Cannabidiol) und 
chemische Umwandlung zu Delta-9-THC 

• Synthetisch: THC-Mimetikum: Nabilon 

 



Sativex Mundspray (THC/CBD) 

• Pflanzlich extrahiert (Fertigarzneimittel) 

• Zugelassen seit 2011   

• Indikation: Mittelschwere und schwere Spastik bei MS, 
die nicht angemessen auf eine andere antispastische 
Therapie angesprochen haben und klinisch erhebliche 
Verbesserung bei einem Therapieversuch  

• Kontraindikationen: Schwere psychische Störungen  

• Dosierung: 1 Stoß 2,7 mg THC/2,5 mg CBD; maximal 12 
Sprühstöße/d 

• Kostenübernahme GKV und PKV bei MS 

• Off-label Gebrauch bei anderen Indikationen 



Dronabinol 

• Rezepturarzneimittel: Tropfen oder Kapseln 

– Marinol: Importierbares Fertigarzneimittel mit 

Dronabinol als Kapsel zu 2,5 mg  

• Indikation: Individueller Heilversuch; No label use 

• Tagesdosen 5-50 mg/d 

• 500 mg können für 30 Tagen ohne Sonderkennzeichen 
„A“ verordnet werden 

 



Nabilon 

• Nabilon (Canemes®) (synthetisches THC) (Fertigarzneimittel) 

• Zugelassen seit Dezember 2016 

• Indikation: Übelkeit und Erbrechen bei Patienten unter 
Chemotherapie, wenn andere Medikamente nicht entsprechend 
wirken.  

• Kontraindikationen:“ Die Patienten sollten am besten im Rahmen 
eines stationären Klinikaufenthalts genau beobachtet werden, da 
schwerwiegende Reaktionen auftreten können.“ 

• Dosierung: 1-0-1 mg/d (in der Regel 1-4 mg/d); keine 
Höchstmengenbegrenzung 

• Kostenübernahme GKV und PKV für zugelassene Indikation; bei 
anderen Indikationen: Off-label 

  

 



Cannabisblüten 

• Cannabisblüten 

Extrakt Tilray 

THC10:CBD10 (10 

mg THC/ml), 25 ml 

(entsprechend 250 

mg THC) 

• Cannabisblütenex-

trakt Tilray THC 25 

mg THC/ml, 25 ml 

(entsprechend 625 

mg THC) 
Keine arzneimittelrechtliche 
Zulassung 



Rezepturformeln 

• » Cannabisblüten zur Inhalation nach Verdampfung (NRF 22.12.) 

• » Cannabisblüten in Einzeldosen zur Inhalation nach Verdampfung 
(NRF 22.13.) 

• » Cannabisblüten zur Teezubereitung (NRF 22.14.) 

• » Cannabisblüten in Einzeldosen zur Teezubereitung (NRF 22.15.) 

• » Ölige Cannabisölharz-Lösung 25 mg/ml Dronabinol (NRF 22.11.) 

• » Ethanolische Dronabinol-Lösung 10 mg/ml zur Inhalation (NRF 
22.16.) 

• » Dronabinol-Kapseln 2,5 mg / 5 mg / 10 mg (NRF 22.7.) 

• » Ölige Dronabinol-Tropfen 25 mg/ml (NRF 22.8.) 

• » Ölige Cannabidiol-Lösung 50 mg/ml (NRF 22.10.) 



Cannabidiol 
• Pflanzlich basiertes CBD (Epidiolex®) 

• FDA erteilte Orphan-Drug-Status für die 
Behandlung des Dravet-Syndroms, des 
Lennox-Gastaut-Syndroms, der tuberösen 
Sklerose und infantiler Spasmen 

• Antrag bei EMA für Dravet-Syndrom und 
Lennox-Gastaut-Syndrom gestellt 



Dtsch Ärztebl Int 2017; 114:A353-55 
MMW. Fortschr Med 2017;159:27 



Potentielle Indikationen 

• Schmerztherapie: Neuropathische 
Schmerzen 

• Onkologie: 

– Karzinome 

– Chemotherapieassoziiertes Erbrechen 

• Gastroenterologie: Morbus Crohn 

• Palliativmedizin 

– Kachexie 

 

 



Chronische Schmerzen 
• Fibromyalgiesyndrom: Zwei 4-wöchige RCTs mit 72 

Patienten. Keine Überlegenheit vom Nabilon gegenüber 
Placebo bzw. Amitryptilin 

• Rheumatoide Arthritis: Eine 5-wöchige Studie mit 58 
Patienten: Keine Überlegenheit von THC/CBD Spray gegen 
Placebo 

• Rückenschmerz: Eine 8-wöchige Studie mit 30 Patienten: 
Keine Überlegenheit von THC/CBD Spray gegen Placebo 

• Chronischer Bauchschmerz (postoperativ, chronische 
Pankreatitis): Eine 8-wöchige RCT mit 56 Patienten: Keine 
Überlegenheit von THC oral gegen Placebo 

• Tumorschmerz: 4 RCTs mit 1190 Patienten über 2-9 
Wochen mit THC/CBD Spray als add-on. In allen Studien 
wurde Signifikanzniveau für primären Endpunkt knapp 
verfehlt. 



Neuropathische Schmerzen 

• 15 Studien, 1619 Teilnehmer, Dauer 2- 15 Wochen; Alle 
cannabishaltigen Arzneimittel gepoolt 

• 30% und mehr Schmerzreduktion: RD 0,10 [0,03–0,16) 
9 Studien mit 1346 Teilnehmern; NNTB 10 (6–33] 

• Starke oder sehr starke globale Verbesserung: RD 0,09 
(0,01–0,17). 7 Studien mit 1092 Teilnehmern; NNTB: 11 
(6–100) 

• Zentralnervöse Nebenwirkungen: RD 0,38 (0,18–0,58); 9 
Studien mit 1304 Teilnehmern; NNTH: 3 (2–6) 

• Psychiatrische Nebenwirkungen RD 0,11 (0,06–0,16); 9 
Studien mit 1304 Teilnehmern; NNTH: 9 (6-16) 
 

Petzke,Häuser. Schmerz 2016; 30:62-8 





Phase 2 Studie 
• RCT mit 21 Patienten mit Rezidiv eines 

multiformen Glioblastoms: Temozolomid 
plus THC/CBD Spray vs. Temozolomid 

• Medianes Überleben unter THC/CBD 550 
Tage versus 369 Tage in Kontrollgruppe 
(p=0.04) 

• Gleiche Abbruchraten in beiden Studien 

• Häufigste NW: Übelkeit (75%), 
Benommenheit (67%) 

 

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01812616 



Chemotherapieinduziertes 
Erbrechen 

Arzneimitteltelegramm 2017; 48: 91-92 



Dronabinol bei Chemotherapie-induzierter Nausea 

2. Patienten 

• solider Tumor 

• moderat ematogene 
Chemotherapie 
(Cyclophosphamid <1500 
mg/m2 und/oder Doxorubicin 
>40 mg/m2), erster Zyklus 

1. Studiendesign 

• randomisiert 

• plazebokontrolliert 

• doppelblind 

62  
Patienten 

1:1  

Palonosetron  
(0,25 mg i.v. an Tag 1) 

Palonosetron  
(0,25 mg i.v. an Tag 1) 

Dexamethason  
(10 mg i.v. 0,25 an Tag 1) 

Dexamethason  
(10 mg i.v. 0,25 an Tag 1) 

+ 

+ 

Dronabinol 
(5 mg p.o. TID 5 Tage) 

Plazebo 
(p.o. TID 5 Tage) 

+ 

+ 

Evaluation: Übelkeit, Erbrechen, Nebenwirkungen 

Grunberg SM et al. J Clin Oncol 2012; 30: Suppl abstract 9061.  
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Dronabinol bei Chemotherapie-induzierter Nausea 

3. Ergebnisse 

•unter Dronabinol waren verglichen 
mit Plazebo mehr als doppelt so viele 
Patienten frei von Übelkeit 

 

•mittlere Dauer der Übelkeit: Plazebo 
3,10 d vs. Dronabinol 1,86 d (p<0,05) 

 

•Kein Patient brach die Behandlung 
wegen Änderungen des 
Gemütszustandes ab 

frei von  
Übelkeit 

kein  
Erbrechen 

+20 % 

Plazebo 

Dronabinol 

Grunberg SM et al. J Clin Oncol 2012; 30: Suppl abstract 9061.  



Dronabinol bei Tumorpatienten mit beeinträchtigter 
Chemosensorik  

2. Patienten 

•fortgeschrittene 
Tumorerkrankung 

•Störung des Geruchs- und 
Geschmackssinns (Score ≥ 2 von 
16) 

•verminderte Nahrungsaufnahme 
46  

Patienten 
1:1  

Plazebo (n=22) 

Dronabinol (n=24)  
2,5 mg QD, ab dem 4. Behandlungstag BID 

0 18 Behandlungstag 16* -3* 

1. Studiendesign 

• randomisiert 

• doppelblind 

• plazebokontrolliert 

• 2 Zentren 

Brisbois TD et al. Ann Oncol 2011; 22: 2086-93 



Dronabinol bei Tumorpatienten mit beeinträchtigter 
Chemosensorik  

3. Ergebnisse 

Während der Behandlung mit 5,0-7,5 mg/d Dronabinol besserten sich 

 

•die Geschmacks- und Geruchswahrnehmung  

•der Appetit vor den Mahlzeiten 

•die Geschmacksempfindung beim Essen 

•die Schlafqualität und 

•die Fähigkeit zu entspannen 

 

im Vergleich zum Zustand vor der Therapie und im Vergleich zu Plazebo 
signifikant.  

Brisbois TD et al. Ann Oncol 2011; 22: 2086-93 



Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen 

• Ca 15% der Patienten in nordamerikanischen CED-
Ambulanzen benutzen Cannabis zu therapeutischen 
Zwecken 

• RCT mit 21 Morbus Crohn Patienten, CDAI >200, 
refraktär gegenüber konventioneller Behandlung. THC 
haltige Zigarette (2x115 mg) vs. Placebozigarette über 8 
Wochen 

– Komplette Remission (CDAI <150): 45% in THC und 
10% in Placebo (p=0.43) 

– Klinisches Ansprechen (CDAI Abfall > 100): 90% in 
THC und 40% in Placebo (p=0.03) 

– Weniger Schmerzen (p=0.001) und besserer Appetit 
(p=0.008) in THC Gruppe 

 Naftali. Clin Gastroemterol Hepatol 2013;11:1276-1280 



Morbus Crohn 

• RCT mit 20 Patienten mit CDAI zwischen 
200 und 450; kein Ansprechen auf 
konventionelle Behandlung 

• 2x10 mg CBD versus Placebo über 8 
Wochen 

• Keine Änderung im CDAI Score in beiden 
Gruppen 

• Keine Unterschiede in Nebenwirkungen in 
beiden Gruppen 

 Naftali. Did Dis Sci 2017;62:1615-1620 



Dronabinol bei COPD-Patienten mit 
pulmonaler Kachexie 

2. Patienten 

• COPD (Schweregrad 3-4) 

• mittlere FEV1 34 % SW 

• mittlerer BMI 16,8 

• Alter 35-74 Jahre 

1. Studiendesign 

•Fallserie 

•monozentrisch 

Kurzzeittherapie mit Dronabinol (n=17)  
 2x 5 mg/Tag als Tropfen 

0 16 

Tage 

2 4 

Evaluation: Gewicht, Appetit, FEV1, 6MGT, Befindlichkeit, Nebenwirkungen 

17* 6 8 10 12 14 

Bergmann KC. Pneumologie 2005; 59: V493  



Dronabinol bei COPD-Patienten mit 
pulmonaler Kachexie 

3. Ergebnisse 

•deutliche Appetitsteigerung und 
besseres Allgemeinbefinden bei  
15 von 17 Patienten 

•Körpergewicht steigt um ≥1 kg 
bei 4 von 17 Patienten; 
Mittelwert: 1,7 kg! 

•Verlängerung der Gehstrecke 
(6MGT) um durchschnittlich 110 
m 

•FEV1 ohne gerichtete 
Veränderung 

•Nebenwirkungen wie Schwindel, 
Übelkeit, Depression o. ä. wurden 
nicht beobachtet 

KG-Zunahme  
um ≥1 kg 
bei 82 % 

Bergmann KC. Pneumologie 2005; 59: V493  



 
Anorexia nervosa: 1 RCT mit 25 Patientinnen:  
Gewichtszunahme Placebo: 0.3 ± 1.1 kg, Dronabinol: 1 ± 1.4 kg 
 

Arzneimitteltelegramm 2017; 48: 91-92 



Nebenwirkungen 

• Euphorie, Angst, (Psychose), Müdigkeit, 
reduzierte psychomotorische 
Leistungsfähigkeit 

• Tachykardie, Blutdruckabfall, Schwindel, 
Synkope 

• Übelkeit; verminderter oder vermehrter 
Appetit 

• Abrzupte Beendigung: Geringe bis mäßige 
Entzugserscheinungen 

• Missbräuchliche Verwendung, Sucht ? 



Kontraindikationen 

• Schwere Persönlichkeitsstörung und 
Psychose  

• Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

• Schwangere und stillende Müttern  

• Vorsicht bei Kindern und Jugendlichen 
(vor der Pubertät) und älteren Patienten 



Fahrtüchtigkeit 

• Antwort Bundesregierung auf Anfrage der Linken vom 
27.3.17 

• Patienten, die Cannabisprodukte aus medizinischen 
Gründen erhalten, dürfen am Straßenverkehr 
teilnehmen, sofern sie auf Grund der Medikation nicht in 
ihrer Fahrtüchtigkeit eingeschränkt sind. 

• Die Fahrtüchtigkeit kann in der Einstellungsphase 
beeinträchtigt sein. 

• Die Patienten müssen in der Lage sein, das Fahrzeug 
„sicher zu führen“. 

• Eine Bescheinigung des Arztes oder eine Ausfertigung 
des BtM Rezeptes beim Autofahren wird empfohlen. 



6 Gründe, keine Cannabisblüten zu 

verschreiben 

• Unzureichende Evidenz für Wirksamkeit 

• Unzureichende Evidenz für 

Differentialindikation einzelner 

Cannabisblüten 

• Pharmakokinetik 

• Komplizierte Applikation 

• Möglichkeit der Freizeitverwendung 

• Kosten 
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Zeit nach Einnahme (h)** 

Dronabinol-Plasmaspiegel nach 
Inhalation und Ingestion 

Cannabis-Zigarette 

(34 mg Dronabinol) 

orale Einzeldosis  

(15 mg Dronabinol) 

11-OH-THC 

THC-COOH 

11-OH-THC 

THC-COOH 

Abb. modifiziert nach Grotenhermen F. Clin Pharmacokinet 2003; 42: 327-60 



Rauchfreies Kiffen 

Systemische Bioverfügbarkeit nach Inhalation 10-35%, bei geübten Nutzern bis 40% 

Decarboxylierung durch Erhitzen; optimale Temperatur und Dauer ? 

In Deutschland zwei 

Geräte der Firma Storz 

und Bickel zugelassen 



Cannabis Tee 

• Cannabisblüten im Backofen bei 130°-
140°C für 10 Minuten erhitzen 

• 100 mg Cannabisblüten 60 Minuten in 300 
ml kochendem Wasser mit einem Teelöffel 
Sahne zugesetzt kochen 

• Nach Abkühlen morgens und abends 
jeweils die Hälfte trinken 



Dosierung von Medizinalhanf 
• Es gibt keine etablierten Dosierungsregime für 

gerauchtes/vaporisiertes Cannabis und Cannabis Tee; Biovariabilität 
2%-50% 

• Je nach THC-Gehalt sollte die Anfangsdosis bei 25–50 mg 
Cannabisblüten (bei Sorten mit einem höheren THC-Gehalt > 10 %) 
und maximal 100 mg Cannabisblüten bei geringem THC-Gehalt pro 
Tag betragen. Je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit sollte die 
Dosis entsprechend je nach Sorte circa 25–100 mg Cannabis alle 1–
3 Tage gesteigert werden. Tagesdosen von THC-reichen 
Cannabissorten liegen zwischen 0,2 und 3 g, mit Schwankungen von 
0,05–10 g.  

• Im Gesetz festgelegte Verschreibungshöchstmenge von 100 g 
Cannabis pro 30 Tage 

• Bei höherem Bedarf kann die vorgegebene Höchstmenge 
überschritten werden (Ausnahmekennzeichen „A“) 





Therapiekosten pro Monat 

• Medizinalcannabis 100 g: 1900 – 2500 € 

• Marinol 500 mg: 1800 € 

• Dronabinol 500 mg: 465 € 

• Cannabisblütenextrakt 500 mg: 410 – 600 

€ 

• Sativex (500 mg THC):  228 € 

 



Fazit 



Fazit 
• Deutschland in Europa „führend“ bzgl. großzügiger 

Indikationsstellung und Kostenerstattung 

 

 

 

• Dronabinol Reservemedikament  

– Neuropathische Schmerzen 

• Weitere Indikationen ? 

– Chemotherapieinduzierte Übelkeit 

– Kachexie (Morbus Crohn, Lungenerkrankungen) 

– Chemotherapieinduzierte Übelkeit und Änderung 
Sensorik 

– Wirkungsverstärkung onkologische Therapie  

 



whaeuser@klinikum-saarbruecken.de 

di Tomaso E et al. Nature 1996; 382: 677-8 


